
 

 
An die 
Universität Osnabrück 
Fachbereich Rechtswissenschaften 
Fachbereichsprüfungsamt  
Heger-Tor-Wall 14 
49069 Osnabrück 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung zur Studienarbeit im WS 2017/2018 
- in zweifacher Ausfertigung einzureichen -  

 
Die Studienarbeit wird in der vorlesungsfreien Zeit zwischen Sommer und Wintersemester 

(ab 10.07.2017) oder nach den Pflichtfachklausuren D/2016 geschrieben. 
Die mündliche Präsentation findet im WS 2017/2018 statt. 

 
Bitte leserlich in Großbuchstaben sowie vollständig ausfüllen! Machen Sie sich bitte eine Kopie für Ihre eigenen Unterlagen! 
Bitte melden Sie Adressänderungen umgehend dem Prüfungsamt, da die Korrespondenz im Prüfungsverfahren unter unten-

stehender Adresse erfolgen wird. 

Name Matrikelnummer 

Vorname E-Mail 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

Telefon Aktuelle Fachsemesterzahl 

Beginn der Schwerpunktbereichsausbildung Schwerpunkt 

 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ableistung der Studienarbeit  

 
für das WS 2017/2018 an. 

 
 

� Eine Anmeldung zu einem der Prüfungsteile der Ersten Prüfung (Pflichtprüfung oder 
Schwerpunktbereichsprüfung) ist bisher weder beim LJPA noch beim Fakultätsprü-
fungsamt des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück oder ei-
ner anderen Universität erfolgt. 

 
� Eine Anmeldung zur Pflichtfachprüfung beim LJPA ist bereits erfolgt.  

 
 
 

 
 

Ort, Datum  Unterschrift nur durch Matrikelnummer 

 

Eingangsstempel Fachbereichsprüfungsamt 



 
Angaben zur Studienarbeit und zum weiteren Prüfungsablauf 

 
 
 
 
 

 
 
Unverbindlicher Fächerwunsch (kein Themenwunsch): 
 
1. ______________________________________________  
 
2. ______________________________________________  
 
 
Bevorzugter Bearbeitungsbeginn:  
� Spezieller Bearbeitungsbeginn (spätestens 15.09.2017):________________________ 
� Der Bearbeitungsbeginn ist mir egal. 
� Nach den Pflichtfachklausuren Oktober 2017 (Abholzeitraum: 30.10. bis 02.11.2017). 

(Beachten Sie, dass eine Abholung für den Zeitraum 30.10. bis 02.11.2017 nur möglich ist, wenn 
Sie tatsächlich auch die Pflichtfachklausuren im Oktober 2017 geschrieben haben und bei Abho-
lung der Studienarbeit die Ladung zu den Klausuren vorlegen.) 

 
 
Die Pflichtfachprüfung  
� plane ich für den Durchgang ________________  
� habe ich bereits abgelegt im Durchgang ________________ 
� Ich weiß noch nicht, wann ich die Pflichtfachprüfung absolvieren werde. 
 
 
Die mündliche Schwerpunktprüfung  
� plane ich für den Durchgang Ende der Vorlesungszeit des WS 2017/2018. 
� plane ich zu einem späteren Durchgang. 

 
Falls die Studienarbeit erst im Nachgang zu den Pflichtfachklausuren D/2017 ange-
fertigt wird, ist eine mündliche Prüfung am Ende der Vorlesungszeit des WS 
2017/2018 aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht möglich. 

 
 
 
 
Den Nachweis über die Zulassungsvoraussetzungen zur Studienarbeit (s. Blatt 3 und 4) 
habe ich geführt (einzelne Leistungsnachweise sind gegebenenfalls noch nachzureichen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift nur durch Matrikelnummer 

 



Angaben zur Schwerpunktbereichsausbildung 
 
 
 
__________________________________ 
                               Matrikel-Nr. 

 
 
Ich verfüge über folgende Fremdsprachenkenntnisse (Angabe ist fakultativ): 
Fremdsprache Grad der Kenntnisse:  
  

  

 

 

Schwerpunkt:______________________ 

Besuchte Veranstaltungen in der Schwerpunktbereichsausbildung, insg. mindestens 

16 Semesterwochenstunden, § 8 SBPO: 

Veranstaltung Dozent Semester SWS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Das aktuelle Schwerpunkttableau finden Sie auf der Homepage des Fachbereichsprü-
fungsamtes unter „Downloads“. 
 
Ich versichere die Richtigkeit sämtlicher vorstehender Angaben. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift nur durch Matrikelnummer 



Nachweise über die Zulassungsvoraussetzungen zur Studienarbeit 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

                     Matrikel-Nr. 
 

 
Alle Leistungen, die bei Anmeldung bereits erbracht wurden, sind bei der Abgabe der 
Anmeldung im Prüfungsamt im Original oder in beglaubigter Kopie vorzuweisen.  
 
Leistungen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht vollständig erbracht wurden, 
weisen Sie bitte durch Vorlage der Originalscheine bzw. Übersendung beglaubigter Ko-
pien bis zum 22.06.2017 im Fachbereichsprüfungsamt nach. 
 

Leistungsnachweise Note 

Grundlagenschein  

Fremdsprachenschein  

Hausarbeit in der Übung für Fortgeschrittene Zivilrecht  

Klausur in der Übung für Fortgeschrittene Zivilrecht  

Hausarbeit in der Übung für Fortgeschrittene Strafrecht  

Klausur in der Übung für Fortgeschrittene Strafrecht  

Hausarbeit in der Übung für Fortgeschrittene Öffentliches Recht  

Klausur in der Übung für Fortgeschrittene Öffentliches Recht  

Zertifikat über die Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung  

Zwischenprüfungsbescheinigung  

obligatorisches Seminar od. gleichwertige Veranstaltung i.S.v. § 4a 
Abs. 3 S.1 NJAG (2009), § 12 Abs. 1 lit. (c) SBPO 

 

Schlüsselqualifikation gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 f) NJAG (2009)  

fakultatives Seminar  
 

 
Ich versichere, dass die hier angegebenen Noten sowie die übrigen Angaben wahrheitsgemäß sind. 
Ferner versichere ich, dass ich seit mind. zwei Semestern an der Universität Osnabrück im Studien-
gang Rechtswissenschaften immatrikuliert bin und den Anspruch auf universitäre Prüfung nicht 
verloren habe.  
 
Der Nachweis der Immatrikulation erfolgt durch Vorlage der Immatrikulationsbescheinigun-
gen des WS 2016/2017 und des SoSe 2017.  

Zur Ablegung der Studienarbeit ist nur berechtigt, wer im WS 2017/2018 regulär eingeschrieben 
und nicht beurlaubt ist! 

 
 

Datum  Unterschrift nur durch Matrikelnummer 
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift/Stempel Fachbereichsprüfungsamt 
 


